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sprochen wird Der SCOt1smus erlebt den franzıska- damit zugleıch, daß VO der Bedeutung des
nıschen Orden G ungekannte Blüte kın verjungter überzeitlichen Thomismus un den diesbezüglichen An-
Augustin1ısmus Andet Katholiken, sowohl Vor- WEISUNSCH der kıirchlichen Autorität nıchts verstanden

hat“.kriegsdeutschland als heutigen Frankreich zahlreiche Miıt W. Nachdruck Sassen 1ı wel-

Anhänger Der Illationismus Kardinal Newmans findet tür die Ausarbeitung CISCHNCH Erkenntnis-
breiteren Kreısen C1inNn lebhaftes Interesse Das mehr theorie auf thomistischer Basıs C1IMN, die bis noch

als übliche Lob das aurıce Blondel das Ende sSC1- fehlt, da Augenblick das Interesse der Thomisten mehr
Nes Lebens VO  ; Öchster kirchlicher Seıite gespendet wurde, auf Metaphysık als autf Erkenntnistheorie gerichtet 1ST,
alßt deutlich erkennen, da der Intellektualismus, W Aas ZWAar begrüßenswert 1ST aber bei Mangel
den sıch das Lebenswerk des französischen Denkers genügender erkenntnistheoretischer Unterbauung -

richtete, keineswegs äls die CINZISC für die Katholiken begründeten Spekulationen Anlaß geben kann
nehmbare philosophische Betrachtungsweise gelten dart

T’homuisten Holland und BelgienWıe unglaublich WEeIT hat sıch außerdem die Schule
VO':  e} Löwen Laute der Jahre VO Ausgangspunkt un: Ob die heutige Generatıion die Krise och überwinden
VO  w} der Denkweise ihres Gründers entfernt wird WAaQTt Sassen nıcht vorherzusagen Da aber genügend
Der Neothomismus hat nach Sassens Meıiınung mancher uUunNgCI«EC Krätte auch Holland der Arbeit siınd hat
Hiınsicht Aufgabe iıcht erfüllt Er hat Vertrauen auf dıe nächste CGseneratıiıon Begreitlicherweıse

Kratt darauf verwendet Kant bekämpfen, haben diese sechr grundsätzlichen UÜberlegungen des Le1-
eIit als der Krit1zısmus schon längst auf dem Rück- dener Philosophen Kreısen der holländischen katho-

ZUg WAar,. Anderseıits hat INa  - sıch nıcht genügendem lischen Philosophen un Theologen starkes Interesse g..
alße IMI Bergson auseinandergesetzt dessen Philosophie füunden, zumal schon VO  w verschiedener Seıite den letz-
des Bewußtseins un der Freiheıit sicherlich wWwert SC- ten Jahren ähnliche Gedankengänge geäußert worden

WAAaic icht anders geschah hinsichtlich des anglo- sınd. Es 1ST außerdem anzunehmen, dafß die VO  ; Prot
amerikanischen Pragmatısmus und Neorealismus. Jetzt Dondeyne angekündigte Auseinandersetzung M1 dem-
NMAat zuweiılen den Anschein, als werde der Neothomis- selben Thema dank Sassens Autsatz MIL noch größerem
INUS VO  3 der heranstürmenden Problematik des EeX1ISTEN- Interesse wiırd
tiellen Denkens ı seinen verschiedenen Formen mehr oder Schon liegt das Urteıil des Amsterdamer katholischen
WCNISCI überrumpelt Diese rwagungen: bringen Sassen Dozenten tür Existentialphilosophie Dr Bernhard elf-

dem Tolgenden Schlufß 99  1E Kriıse des Thomismus N VOT, der der katholischen Tageszeitung „De
scheint INr darum heute auch außer den eben erwähn- Tyd Amsterdam, sıch wesentlichen ML Sassens Auf-
ten Erstarrungserscheinungen, besonderen darın SatL7z einverstanden erklärt aber WENISCI pessimiıstisch 1SE
Ausdruck kommen, da{f In  e AUuUsS der essentialistischen als dieser Es sCc1 richtig, da{fß der Thomismus den etzten
Betrachtung, der die lateinischen Handbücher des fünfziıg Jahren oft den Anschlufß das moderne Denken
19 Jahrhunderts VOLANSINSCH noch ıcht MITL Sicher- verpaßt habe aber heute sCcC1 die Gefahr des Intellektua-
heit den Weg ZU Seıin der Wirklichkeit gefunden hat liısmus be1 den Thomıisten Holland überwunden Datür
Wır können den Neoscholastikern des Jahrhunderts drohe 1U  5 allerdings die Gefahr dafß INnad  z AaUSs Interesse
nıcht übelnehmen, da{fß SIC die essentialıstischen Aspekte tür dıe Existentialphilosophie den Thomismus
Denken des Thomas den Vordergrund schoben S1e Auch Delfgaauw, da{ß jede moderne Metaphysiık

durch den Geist ihrer eıt dazu bestimmt ber VO  $ selbst UG Erkenntnistheorie einschließe, da{fß der
WLr noch iıhren Auffassungen über die Struk- Thomismus auch das Vakuum ı der Erkenntnistheorie
LUr des menschlichen Gemuütslebens festhält ohne der tüllen kann, WEn gleichzeitig selbst leiben und das
Problematik der heutigen philosophischen Anthropologie moderne Denken assımılıeren kann: „Der Thomismus be-
oder den Tatsachen der empirischen Psychologie DC- findet sıch einer-Kriıse“, stellt auch Deltgaauw fest

Rechnung tragen; noch 124  > WeLr de tacto „aber sieht darnach aus, als ob der Patıent stärker und
beweıist auf dem Gebiet der Wirklichkeit das WILFr den gesünder denn AUS der Kriıse A Vorschein kommen
Menschen eNNCNHN intellektüalistische un: konzep- wırd cr

tualıstische Denkweise nıcht überwunden haben, be-

Fragen des soz1lalen wirtschafitli  en un politischen Lebens
Fuür un wider die Gewinnbeteiligung iıhres Standes den Zielen der Gesamtgemeinschaft AUusSs

relig1öser Verantwortung klarer erkennen und durch
den Zusammenschlufß wırksamer eistenAm un Jun1 hıelt der Bund katholischer Unter-

nehmer Bad Neuenahr Jahresversammlung Aut Im Vordergrunde der diesjährigen Versammlung standen
CIN1SC aktuelle Probleme der Verpflichtung der Unter-der Tagesordnung standen mehrere Themen, dıe der SC-

LINEC1INSaInNeN Überlegung un Inıtiatıve Z Durchführung nehmerschaftt gegenüber den Arbeıtern, also iıhres ENSSICHN
VO Ma{ißnahmen ZUur Verwirklichung des Sozialzwecks der Pflichtenkreises. Wır berichten zunächst über die Erörte-

rung der rage der Gewinnbeteiligung, der Cn ReteratWairtschatt dienen, der Erkenntnis, daß der Sınn
Zusammenschlusses VO  H3 Christen auf der Grundlage des VO  e Dr Wıltfried Schreiber, Köln; zugrunde Jag un die
SCMECINSAMCN Beruftfs hauptsächlich darın lıegt, den Beıtrag CIN1ISCH bestimmten Erkenntnissen führte.
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Die Gewinnbeteiligung der Arbeiter gehört Zu jenen VO.  \a eın brauchbares Mittel 1st; 1sSt s1e geeignet, ZUr Entprole-
der katholischen Gesellschaftslehre un den soz1ialen En- tarısierung, Z Entmassung beizutragen‚ un darum
zyklıken empfohlenen Maßnahmen, die das Lohnarbeits- zustreben.
verhältnis in der Richtung auf das Gesellschaftsverhältnis Gewinnbeteiligung als wirtscbaftlicbe rageentwickeln sollen Man von ıhr VOL allem, daß
CiIE die Persönlichkeit des Arbeıters stärkt, ındem s1e einer- och zugleıch stellt sıch die andere Frage, ob denn Ge-

winnbeteiligung 1im Rahmen der Marktwirtschaft über-se1its seinen Anspruch auf gerechte Anerkennung seiner
Leistung entsprechend ıhrem soz1alen Funktionswert be- haupt wirtschaftlich möglıch sel. Der Gedanke der Markt-
friedigt, andererseıits eben dadurch Z natürlıchen Vor- wirtschaft beruht U, A. auch auf der Unterscheidung VO

Unternehmer- un Arbeiterfunktion. Unter jener stelltauUSSELZUNg gesteigerter beruftflicher Leistung wird. Der —

zıale und ethische Sınn der Gewinnbeteiligung würde also, Ina  w sıch den geistigen, schöpferischen Beitrag ZUuUr Wırt-
wI1e Dr Schreiber Sagte, nıcht erreicht, wWenNnn sS1C den Arbeıit- schaft VOoT, der VOTL allem 1n der Tätigkeit des Disponierens
nehmern ohne Rücksicht auf ıhren persönlichen Beıtrag enthalten ist; dieser begreift INa  = die mechanische,
ZU Gewinn, d. h. ıhre persönlıche wirtschaftliche Le1i- vorwiegend körperliche, ausführende Tätigkeıit. In der

zugutekäme. Wirklichkeit sind iındes beide Formen VO  e} Tätigkeit VOI-

mischt. Auch der Arbeiter eistet ıne spezifisch mensch-
Gewinnbeteiligung als sıttliche rage liche, ine geistige un SOmMIt schöpferische Arbeıt,

Die Gewinnbeteiligung wirft e ethische un: 1ne soz1al- selbst wenn 1n ıhr das mechanische un quantitativ mefß-
bare Element überwiegt. ber n1e 1sSt seine Arbeit durchwirtschaftliche rage auf
eın mechanische Produktionswerkzeuge als N: ersetz-Die sıttliıche rage lautet: Hat der Arbeitnehmer über den

vereinbarten testen Lohn hinaus einen sachlich gerecht- bar Insoweilt s1e ıcht ersetzt werden kann, also in ıhrem
spezifisch menschlichen VWert, stellt die Arbeıt eıne eıil-fertigten Anspruch aut Beteiligung Gewinn? Im Sy- nahme der unternehmerischen Leistung dar. Insotern

stem der Marktwirtschaft wırd vorausgesetZtT, daß der treı
gebildete Preis jede wirtschaftliche Leistung gerecht, 1St der Arbeıter also Mitunternehmer.
nach ıhrem Wert IUr die Wirtschaftsgesellschaft entlohnt. Auch der Unternehmer vollbringt Z eil ine VO1L-

wiegend mechanıiısche, ausführende Arbeıt, dıe wen1gstensDiese Voraussetzung trifft aber 1Ur dann Z wenn der
Preıs siıch freı bildet, also be1 treiem Wettbewerb auf zeıitlich meßbar 1St. Seine eigentümliche Funktion dagegen

1St 1ıne andere, un ZWar iıne doppelte: Er tragt zunächstdurchsichtigem Markt Der Arbeitsmarkt 1St aber weder
das Risiko. Das 1St die passıve Seıite. Er tragt dıes Risikofreı noch durchsichtig. Hıer begegnen sich die Arbeitgeber-

verbände un die Gewerkschaften als Monopolinhaber. MIt seinem Eigentum. Unsere Rechtsordnung berücksich-
Doch selbst wenn s1e ungefähr den marktgerechten Lohn tigt eigentlich NUur oder doch ganz vorwiegend diese Seite

der Unternehmerfunktion. Unternehmer 1m Rechtssinneaushandeln, unterliegt die 1im Lohntarif ausgedrückte
Schätzung der doppelten Fiktion, als c@e1 die Arbeits- 1sSt der Eiıgentümer des Sachkapitals der Unternehmung,

auch dann, WeNn sich das Unternehmen SON: SarJeistung streng meßbar un in eld zählbar und als könne
nıcht kümmert. Sachlich 1St diese Auffassung dadurch DC-die persönliche Leistung auf Grund eines Durchschnitts

AaUus der Leistung vieler. ausend Arbeıiter errechnet werden. rechtfertigt, daß Ja das Risiko überhaupt nıcht anders als
mi1ıt dem E1igentum werden kann. Würde INan

Der Tarıflohn 1St also als solcher VO' Ideal der Gerechtig- ıne persönliche Haftung statuleren, ame darauf
keit entfernt, weıl einem angeNOMMENC. Durchschnitts-
WwWert der Arbeitsleistung un: nıcht der tatsächlichen peCI- hınaus, daß der Haftende siıch beim Totalverlust als

Sklave verkauten lassen müßte. Diese Auffassung der
sönlichen Arbeit entspricht. Die erstrebenswerte Indivı- Unternehmerfunktion hat also nıchts tun MmM1t Klassen-
dualisierung des Lohnes ’ nach der mittels der Einrich- monopol. Sıe 1St die Konsequenz des fundamentalen
Cung der Arbeitsplatzbewertung un Eignungs-Prüfung Rechtsgrundsatzes, daß ine Haftung mıt der Person
einigermaßen abzuschätzenden persönlichen Leistung nıcht Zibt.durch 1nNe Gewinnbeteiligung 1St aber NUur möglichg wenn Wenn der Vortragende 1n diesem eıl seiner Ausfüh-
der Tarıiflohn Als Lohn-Untergrenze bemessen wird, rungeh die Risikofunktion des Unternehmers stark be-
da{fß sıch auf ıhm eıne kräftig gestufte Lohnpyramide auf- ONTE, wird ıhm vielleicht der Einwand gemacht werden
bauen ann. och diesem Z1el wırkt die Tendenz der können, da{ dies Moment überbewertet habe Tatsäch-
Gewerkschaften ENIZCSCN, die darauf ausgehen, gerade die ıch wälzt der Unternehmer einen eı! des Risiıkos in der
Mindestlöhne für die wenıgsten qualifizierte Leistung orm VO  3 Kurzarbeit, Entlassungen und Lohndruck auf
ständig anzuheben, dafß der Spielraum tür die wIirt- den Arbeiter, eınen andern aut die Gesellschaft ab, womıt
schaftlich vertretbare Differenzierung der Löhne nach oben nıcht geleugnet werden soll, da{fß C wenı1gstens 1n der
hın immer mehr zusammengedrängt wırd. 1ermıiıt rührte Einzelfirma un in der Personalgesellschaft, den oyrößten
der Redner, ohne näher daraut einzugehen, eiınen gan- eıl davon tragt. ber WL vom Rıisiıko gesprochen wiırd,
zen Komplex VO  a Schwierigkeiten, die in der Struktur 1St leicht irreführend, MIt dem Beispiel des Totalver-
UNsSCcCICI Gesellschaft, besonders der Wirtschaftsgesellschaft lustes operieren.
lıegen un: der Realisierung des ethischen Wertes nN- Die aktıve Seite der Unternehmerfunktion besteht in der
stehen,; dem die Gewinnbeteiligung dienen soll Fur jede Gründung un Führung des Unternehmens. Schreiber be-
Diskussion über iıhre konkreten Formen 1St jedenfalls die MIt Recht, da{ß Unsınn Ist, VO  - einer Unter-
sıttliıche Norm maßgebend, die auch die Papste dazu be- nehmerrente sprechen. Nıchts kann sıch ein Unter-
stimmte, 1ne Annäherung des Lohnarbeitsverhältnisses nehmer weni1g erlauben, W1€e auf dem Errungenen A U$S-

das Gesellschaftsverhältnis befürworten: die Indivi- zuruhen un: den Rentner spielen. „Gewinn 1sSt in der
dualpersönlichkeit des Arbeiters muß durch s1e yehoben wettbewerblichen Wirtschaft Nn1ie zwangsläufig. Er entsteht
werden. VWeıl un insofern die Gewinnbeteiligung dafür NUuUr als Belohnung für die bessere Leistung.UE  Ba  T  \  Die Géwihnbetei’ligung der Arbeiter gehört zu jenen von  ein Brauchbares Mittel ist, ist sie geeignet‚ zur Entprole-  der katholischen Gesellschaftslehre und den sozialen En-  tarisierung, zur Entmassung beizutragen‚ und darum an-  zykliken empfohlenen Maßnahmen, die das Lohnarbeits-  zustreben.  verhältnis in der Richtung auf das Gesellschaftsverhältnis  Gewinnbeteiligung als wirtschaftliche Frage  entwickeln sollen. Man erwartet von ihr vor allem, daß  sie die Persönlichkeit des Arbeiters stärkt, indem sie einer-  Doch zugleich stellt sich die andere Frage, ob denn Ge-  winnbeteiligung im Rahmen der Marktwirtschaft über-  seits seinen Anspruch auf gerechte Anerkennung seiner  Leistung entsprechend ihrem sozialen Funktionswert be-  haupt wirtschaftlich möglich sei. Der Gedanke der Markt-  friedigt, andererseits eben .dadurch zur natürlichen Vor-  wirtschaft beruht u. a. auch auf der Unterscheidung von  Unternehmer- und Arbeiterfunktion. Unter jener stellt  aussetzung gesteigerter beruflicher Leistung wird. Der so-  ziale und ethische Sinn der Gewinnbeteiligung würde also,  man sich den geistigen, schöpferischen Beitrag zur Wirt-  wie Dr. Schreiber sagte, nicht erreicht, wenn sie den Arbeit-  schaft vor, der vor allem in der Tätigkeit des Disponierens  nehmern ohne Rücksicht auf ihren persönlichen Beitrag  enthalten ist; unter dieser begreift man die mechanische,  zum Gewinn, d.h. . ihre persönliche wirtschaftliche Lei-  vorwiegend körperliche, ausführende Tätigkeit. In der  stung zugutekäme.  Wirklichkeit sind indes beide Formen von Tätigkeit ver-  mischt. Auch der Arbeiter leistet eine spezifisch mensch-  Gewinnbeteiligung als sittliche Frage  liche, d.h. eine geistige und somit schöpferische Arbeit,  Die Gewinnbeteiligung wirft eine ethische und eine sozial-  selbst wenn in ihr das mechanische und quantitativ meß-  bare Element überwiegt. Aber nie ist seine Arbeit durch  wirtschaftliche Frage auf:  rein mechanische Produktionswerkzeuge als ganze ersetz-  Die sittliche Frage lautet: Hat der Arbeitnehmer über den  vereinbarten festen Lohn hinaus einen sachlich gerecht-  bar. Insoweit sie nicht ersetzt werden kann, also in ihrem  spezifisch menschlichen Wert, stellt die Arbeit eine Teil-  fertigten Anspruch auf Beteiligung am Gewinn? Im Sy-  nahme an der unternehmerischen Leistung dar. Insofern  stem der Marktwirtschaft wird vorausgesetzt, daß der frei  gebildete Preis jede wirtschaftliche Leistung gerecht, d. h.  ist der Arbeiter also Mitunternehmer.  nach ihrem Wert für die Wirtschaftsgesellschaft entlohnt.  Auch der Unternehmer vollbringt zum Teil eine vor-  wiegend mechanische, ausführende Arbeit, die wenigstens  Diese Voraussetzung trifft aber nur dann zu, wenn der  Preis sich frei bildet, also bei freiem Wettbewerb auf  zeitlich meßbar ist. Seine eigentümliche Funktion dagegen  ist eine andere, und zwar eine doppelte: Er trägt zunächst  durchsichtigem Markt. Der Arbeitsmarkt ist aber weder  das Risiko. Das ist die passive Seite. Er trägt dies Risiko  frei noch durchsichtig. Hier begegnen sich die Arbeitgeber-  verbände und die Gewerkschaften als Monopolinhaber.  mit seinem Eigentum. Unsere Rechtsordnung berücksich-  Doch selbst wenn sie ungefähr den marktgerechten Lohn  tigt eigentlich nur oder doch ganz vorwiegend diese Seite  der Unternehmerfunktion. Unternehmer im Rechtssinne  aushandeln, unterliegt die im Lohntarif ausgedrückte  Schätzung der doppelten Fiktion, als sei die Arbeits-  ist der Eigentümer des Sachkapitals der Unternehmung,  auch dann, wenn er sich um das Unternehmen sonst gar  leistung streng meßbar und in Geld zählbar und als könne  nicht kümmert. Sachlich ist diese Auffassung dadurch ge-  die persönliche Leistung auf. Grund eines Durchschnitts  aus der Leistung vieler. tausend Arbeiter errechnet werden.  rechtfertigt, daß ja das Risiko überhaupt nicht anders als  mit dem Eigentum getragen werden kann. Würde man  Der Tariflohn ist also als solcher vom Ideal der Gerechtig-  eine "persönliche Haftung statuieren, käme es darauf  keit entfernt, weil er einem angenommenen Durchschnitts-  wert der Arbeitsleistung und nicht der tatsächlichen per-  hinaus, daß der Haftende sich beim Totalverlust als  Sklave verkaufen lassen müßte. Diese Auffassung der  sönlichen Arbeit entspricht. Die erstrebenswerte Indivi-  Unternehmerfunktion hat also nichts zu tun mit Klassen-  dualisierung des Lohnes’nach der — mittels der Einrich-  monopol. Sie ist die Konsequenz des fundamentalen  tung der Arbeitsplatzbewertung und Eignungs-Prüfung  Rechtsgrundsatzes, daß es eine Haftung mit der Person  einigermaßen abzuschätzenden — persönlichen Leistung  nicht gibt.  durch eine Gewinnbeteiligung ist aber nur möglichg/wenn  Wenn der Vortragende in diesem Teil seiner Ausfüh-  der Tariflohn als Lohn-Untergrenze bemessen wird, so  rungen die Risikofunktion des Unternehmers stark be-  daß sich auf ihm eine kräftig gestufte Lohnpyramide, auf-  tonte, wird ihm vielleicht der Einwand gemacht werden  bauen kann. Doch diesem Ziel wirkt die Tendenz der  können, daß er dies Moment überbewertet habe. Tatsäch-  Gewerkschaften entgegen, die darauf ausgehen, gerade die  lich wälzt der Unternehmer einen Teil des Risikos in der  Mindestlöhne für die am wenigsten qualifizierte Leistung  Form von Kurzarbeit, Entlassungen und Lohndruck auf  ständig anzuheben, so daß der Spielraum für die wirt-  den Arbeiter, einen andern auf die Gesellschaft ab, womit  schaftlich vertretbare Differenzierung der Löhne nach oben  nicht geleugnet werden soll, daß er, wenigstens in der  hin immer mehr zusammengedrängt wird. Hiermit rührte  Einzelfirma und in der Personalgesellschaft, den größten  der Redner, ohne näher darauf einzugehen, an einen gan-  Teil davon trägt. Aber wenn vom Risiko gesprochen wird,  zen Komplex von Schwierigkeiten, die in der Struktur  ist es leicht irreführend, mit dem Beispiel des Totalver-  unserer Gesellschaft, besonders der Wirtschaftsgesellschaft  lustes zu operieren.  liegen und der Realisierung des ethischen Wertes entgegen-  Die aktive Seite der Unternehmerfunktion besteht in der  stehen; dem die Gewinnbeteiligung dienen soll. Für jede  Gründung und Führung des Unternehmens. Schreiber be-  Diskussion über ihre konkreten Formen ist jedenfalls die  tonte mit Recht, daß es Unsinn ist, von. einer Unter-  sittliche Norm maßgebend, die auch die Päpste dazu be-  nehmerrente zu sprechen. Nichts kann sich ein Unter-  stimmte, eine Annäherung des Lohnarbeitsverhältnisses an  nehmer so wenig erlauben, wie auf dem Errungenen aus-  das Gesellschaftsverhältnis zu befürworten: die Indivi-  zuruhen und den Rentner zu spielen. „Gewinn ist in der  dualpersönlichkeit des Arbeiters muß durch sie gehoben  wettbewerblichen Wirtschaft nie zwangsläufig. Er entsteht  werden. Weil und insofern die Gewinnbeteiligung dafür  nur als Belohnung für die bessere Leistung. ... Durch-  505urch-
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Branche un das 1St doch das ” ie] ZUr Gewıinn-schnittliche Unternehmerleistung erbringt keinenGewinn,
un wer Sar aller Anstrengung dem urch- beteiligung übergingen? In diesem Augenblick würden die
schnitt bleibt, wird MIt Verlust bestraft.“ Plankosten preisbestimmend wirken. C Vorteile Ver-

Die Führung des Unternehmens geschieht nach außen, Zz.UuU besserter Produktivität kämen annn ıcht mehr der
Markte in, un: nach NNCH, den Betrieb hinein. An der Orm gesenkter Preise dem Käuter ZUgULtEC, sondern den
nach aufßen gerichteten Unternehmertätigkeit hat der Ar- Gewinnberechtigten des Unternehmens. Die
beitnehmer Zut WIC keinen Anteıl Anders verhält Branche würde ein stillschweigendes Kalkulationskartell
sich IN1IT der innerbetrieblichen Unternehmerfunktion. S1e ılden, dessen ewWwINNe Arbeiter und Unternehmer sich
aßt sıch Sanz eintach umschreiben als Realisierung der röhlich un vielleicht niıchtsahnend un besten Glaubens
Mıiındestkosten-Kombination Und da hat 1U  e} auch der teilen.
letzte Arbeiter noch die Möglichkeit, durch Leistung ıne solche Einrichtung würde also dahın tendieren, den
un Inıtiatıve die Kosten beeinflussen. Insotern KOoO- Wettbewerb auszuschalten. Dr Schreiber ZE1ZTE, daß die-
sten EINSPDAT, Nn1ımm: echten Anteıl der Unternehmer- ser Gefahr vorgebeugt werden könnte, WenNnn eitens berufs-

ständischer Instanzen auf 11146 häufige Revısıon der Plan-Jleistung. Dadurch ZEWINNT Cr, auch wirtschaftlich be-
trachtet, Anspruch auf Teilhabe Unternehmer- kosten 1 Interesse des Allgemeinwohls gedrängt würde,
SCWINN, daß sich die durch Unterschreitung der Plankosten C1-

7zielten Gewinne MMI steigender Produktivität senkenY el T’ypen der Gewinnbeteiligung müßten. ber das Bedenken mu{f(ß ohl auch VO  - denEntscheidend 1ST natürlich WIC dieser Anspruch überhaupt Freunden der Gewinnbeteiligung schr D  MM
3801 werden annn Und diese rage führt E1n 1Jis werden, dafß Tages mIit ıhrer Hılfe Ab-lemma. Der Gewıinn entsteht „ganz oben namliıch dem wälzung VOTAUUS geplanter Gewıinne auf nen künstlichdem Unternehmen vorgeordneten Markt Der Beıtrag wird überhöhten Preıs kommen könnte
„Sanz unten > einzelnen Platz Betrieb geleistet

Di1e Meßbarkeit Man wiırd also, schloß Dr Schreiber, versuchen MUSSCH,Der Gewıinn entsteht „ 1 der Zukunft“ beide Systeme miteinander verbinden. ber die Schwie-des Beitrages beruht auf der Annahme gegenwartıger rigkeit optimalen Verbindung beweıst für sıch alleinKosten. schon, dafß be1 der Einführung der GewinnbeteiligungGemää{fß diesen Z WE1 einander eENtIgZESCNEgESELTZLIEN Gegeben- noch mehr geht als NUuUr den W ıllen.heiten sind der Praxıs bisher Z We1 Typen VO  5 Gewıinn-
beteiligung entwickelt worden: „VOoN oben 9 C111 Soztale Gefahren der Gewinnbeteiligungderer „VON Als Gewinnbeteiligung von oben annn

In der Diskussion wurden wesentliche Gesichtspunkte des
man eCin System bezeichnen, das den nach Abschlufß Referates bestätigt. Vor allem wurde hervorgehoben, daßWiırtschaftsperiode erzielten Gewiınn, nach Abzug
der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals, un notwendig IST, durch ine Wirtschaftsordnung der Ge-

fahr des Gruppenego1smus vorzubeugen, die sich ZCISCHdie Kapital-Teilhaber (Dıviıdende), Unternehmungsleiter wıird sobald Arbeıiter un Unternehmer ausschlaggeben-(Tantieme) un: Arbeitnehmer aufteilt. Jeder Schlüssel der der Wirtschaftszweige durch das SCEMEINSAMC Interessefür die Beteiligung erdacht wiırd 1St notwendig willkürlich hohen Gewınn verbunden, SEMEINSAM ıhre Machtinsofern der Zusammenhang 7wiıischen dem erzielten Ge-
W1NnNn un: dem iındividuellen Beıitrag ıhm sachlich bei der Preisgestaltung einsetizen. Auch die Wechsel-

wirkungen 7zwischen Mitbeteiligung un Mitbestimmungnıcht mehr festzustellen 1SEt. Darum 1ST höchst problema- sınd nıcht übersehen. Die Mitbestimmung annn sıch alstisch ob diese Art der Gewinnbeteiligung Steige- Instrument EINSCILLS auf schnellen Gewıinn SC-rung des individuellen Wertbewußtseins un Leistungs- richteten und darum kurzsichtigen un produktivıtäts-willens führt, ob sS1C nıcht vielmehr sehr bald als DC-
schuldeter Festlohn-Anteil werden wiırd. hemmenden Betriebspolitik entwickeln Endlich 1SE die

rage der Rücklagen für zukünftige Verluste nıcht AUuUSDie Gewinnbeteiligung VO  e} dagegen knüpft die dem Problemkreis der Gewinnbeteiligung lösen. DieEinzel- oder Gruppenleistung Schon der Akkordlohn
15t 1Ne Vorstutfe dazu. ber die Bewertung der Leistung Lösung die Rıchtung der Bıldung VO  e} Reserve-

fonds AUS nıcht ausgeschütteten Arbeitnehmer-Gewinn-annn ıcht ausgehen VO  ; dem erst Zukunft realısıe- anteılen.renden Gewıiunn. S1e muß sıch auf Nnen fiktiven Produk-
Es 1ST selbstverständlich, daß die Unternehmer bei der Er-LLONSWEeErt tutzen Uun!: wırd ausgedrückt durch die der
Or  5 Frage, WIC diese 1St VOFLr allem ıhreniındividuellen Arbeitsleistung erzielte Unterschreitung der

betriebswirtschaftlichen Plankosten. S1e ruht also auf der Standpunkt un: VO  . da A2UuSs iıhre Einwände geltend mach-
e  =] Es WAaic aber hohem Grade ungerecht, hinter denVorkalkulation, VO  e} der fraglıch 1ST ob Sie durch den

Markt bestätigt werden wırd Die Vorkalkulation STULIZT Einwänden un Bedenken allein das FEıgenıinteresse
sehen, das seiNCcCN Grenzen Ja übrigens ıcht NUr be-sıch Ja autf die Ergebnisse der VC  CN Periode, un rechtigt, sondern CI eıl der Schöpfungsordnung 1STt Daßnıemand kann Sagch, ob der zukünftige Erlös die CN-

Wartıg unterstellten Plankosten überhaupt zuläßt. Der das Kıgeninteresse auf dieser Tagung gezügelt WAar,
nıcht 1a 117 der Entschlufß ZUF: Biıldung Arbeitsgemein-Vorteıil dieser Art VO  3 Gewinnbeteiligung liegt natürlich

ıhrem Zusammenhang ML der Leistung schaft für diese Probleme, sondern auch die EINMULTLSE Zu-
e den folgenden Grundsätzen, die künftig alsJedoch 1ST jer 1E schwere volkswirtschaftliche Getahr
Meinung des Bundes katholischer Unternehmer 1ı dieserbedenken. Solange 1U CIN1SC WCNISC Unternehmungen

Branche Gewinnbeteiligungen dieser Art gewähren, rage betrachten sind:
äßt sıch die Difterenz zwıschen den zunächst als Ma{(Ss-
stab benutzten tiıktiven Plankosten Uun: dem tatsächlichen Grundsätze ZUY Durchführung der Gewinnbeteiligung
Gewıinn hinterher korrigieren. W ıe aber würde sıch C1ihn Die Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer 1STt be1 ohl-
solches System auswirken, wenn alle Unternehmungen überlegter Handhabung ein ZSECISNELES Miıttel ZUr Kor-
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rektur des Arbeitseinkommens Sinne einNner gerechten Familien un die Zahl der Kriegswaisen besondere Be-
Leistungsentlohnung, ein Ansporn ZUrF Steigerung der Le1- deutung. Dıie ENSC Beziehung zwıschen Adoption und

un Produktivıtät, ein VWeg ZUur Verbesserung des Pflegekindschaft wird aus der Tatsache ersichtlich, da{fß
sozialen Betriebsklimas, der etztlich dahin führt, daß AUuUs eLtw2 50 0/9 der Adoptionen Pflegekindverhältnis
Arbeitnehmern „Mitarbeiter“ werden. ENTISPFINgSCN Die Rechtsiragen, die sıch be1 Neu-

Die Gewinnbeteiligung 1St keine Wafte Klassen- gestaltung der diesbezüglichen Gesetzgebung erheben, SC-
kampf un 7zielt nıcht darauf b die Arbeitnehmer ihren hen auch gerade den Katholiken d} da S1IC ZzU Problem-
frei gewählten Interessenvertretern entfremden Es 1SE kreis des Famıilienrechts gehören

Gegenteıl der CINZ1S sinnvolle Weg, bei ihrer Eintüh-
rung die Mitwirkung un das Einvernehmen M1 den Cje: Das geltende Pflegekindschaftsrecht
werkschaften herbeizuführen, WIC dies vielfach auch Im Hınblick auf die Schutzbedürftigkeit des oft eltern-
deren Ländern ZU Vorteıil aller Beteiligten geschieht losen Pflegekindes schaltet sıch der Staat 1111 Pflegekinder-

Gewinnbeteiligung hat 1LUF dort Sınn, die Arbeit- durch eiNe laufende Kontrolle C1in (S$$ 19—31 Ju-
nehmer tatsächlich Gelegenheit haben, der Ver- gendwohlfahrtsgesetz) un erftüllt damıit die VO  e} ıhm SCHNC-
ursachung des ewinns miıtzuwirken Das 1SE vielfach rell übernommene Verpflichtung, Pflege un Erziehung der
schon der Fall Darüber hinaus wırd vielen Kinder überwachen un: notfalls be] Ausfall oder Ver-
Fällen möglich und nuützlıch SCIN, solche Gelegenheıiten aAasSch der natürlichen Erziehungsberechtigten für iıhre Er-
schaffen oder erweıltern. füllung SOrgCNn (Art BonnGG ]JWG) Diese Eın-

Gewinnbeteiligung ı1SE eın patrıarchalischer Gnadenakt flußnahme beruht auf öffentlichem echt un hat ıcht
s$1e soll SC111 1Ne nachhelfende Korrektur des marktwirt- unmıiıttelbar INIT den privatrechtlichen Beziehungen
schaftlichen Verteilungsvorgangs Bereich der Pflegekindverhältnis Beteiligten Lun

nnatürlicher Hemmungen un Unvollkommenheiten Das Pflegekindverhältnis 1SE dem deutschen echt als
nıcht ohne institutionelle Nachhilte marktgerecht funk- famılienrechtliche Institution fremd Statt dessen bestim-

INCIMN sıch die Rechtsbeziehungen 7wischen den Eltern bzw
Eın System der Gewinnbeteiligung mufß willkürlicher dem Vormund un: den Pflegeeltern ach allgemeinen

Auslegung entrückt SsSC1MHh Es muß nen Bestandteil des schuldrechtlichen Grundsätzen der entgeltlichen Geschäfts-
Arbeitsvertrags bilden besorgung, die dıe amılienrechtliche Stellung der DPerso-

Die Gewinnbeteiligung darf weder die Rechte des nensorgeberechtigten Verhältnis Z Pflegekinde nıcht
Eıgentums noch die Interessen des Gemeinwohls verletzen berühren. Im Hınblick auf die laufenden Einwirkungs-
Gewıinn entsteht EKST; WENN die marktübliche Verzinsung möglichkeiten der Sorgeberechtigten ı das Pflegeverhält-
des investierten Kapitals überschritten wiırd Streng 11Ss un VOTL allem hinsichtlich des Rechts Z jederzeitigen
meıden sind alle Bemessungsverfahren, die be1 allgemeiner Wegnahme des Kındes ZUS der Pflegestelle 1632 BGB),
Einführung die Möglichkeit schaffen, die Gewinnbeteili- die nıcht Interesse des Kindes lıegt, ordern VOr

ZUunNg bewußt oder unbewußt auf die Preıise abzuwälzen. _ allem Kreıse der Jugendfürsorge 1116 stärkere Stellung
Volkswirtschaftlich nıcht vertretbar WAarTiIc heu- der Pflegeperson gegenüber den Sorgeberechtigten

ug  5 Umständen 11 Gewinnbeteiligung, die 1nNe ZUSatz-
iche Ausweıtung des Konsums un L1 weıftfere Eın- Der familienrechtliche Dauerpflegevertrag
schränkung der Kapitalbildung ZUr Folge hätte Zu CIi- Diese Kreise ordern 1U  . Dauerpflegevertrag Z W1-
streben 1St vielmehr 1nNne Oorm der Gewinnbeteiligung, die schen Sorgeberechtigten un Pflegeperson auf privatrecht-

erster Lıinıe ZUTE Eigentumsbildung den Händen der licher Ebene dergestalt dafß die Pflegeperson, ausgestattetArbeitnehmer führt MIt den familienrechtlichen Funktionen des Sorgeberech-Gewinnbeteiligung soll das Persönlichkeitsbewußtsein tigtenN, Ausschlufß des Rücknahmerechtes das iınd
des Arbeitnehmers stärken und SCINCH W ıllen Z Le1- für 1iNec festgelegte eıt übernimmt Es 1ST verständlich
stungswettbewerb sowohl] als Indivyviduum WI1C als Mitglied da{f gerade die Kreıise der Jugendfürsorge AUS der Sıcht

Arbeitsgruppe un des Betriebes AaNrcSCcH S1€e des Kindeswohls Nen solchen, den Sorgeberechtigtenden Tarıfvertrag OIAaUS un: STULZTE sıch auf ihn, aber S1C bindenden Vertrag ZUuUr Sıcherung der Stetigkeit der Er-
soll sSsEINCT ungewollten nıvellierenden Tendenz N-
wirken. ziehung 1 Pflegefamilie oder Anstalt als VOI-

dringlich ansehen.
Der Kampf den Dauerpflegevertrag yeht bereits autf
die Jahre nach dem ersten Weltkrieg zurück Die Tatsache,

Pilegekindverhältnis und optlion dafß damals umfangreicher Vorarbeiten (vgl
Reichstags-Drucks 1928 Nr 733) iıcht (zeset7z wurde,iM Rahmen der Neuordnung des deutet schon darauf hın, dafß hierbei solange natur-

Familienrechts iche Erziehungsberechtigte vorhanden sind 1Ne

Grundsatzirage unseTreSs Famıilienrechts geht, deren sach-
Neben dem ehelichen Personen- und Güterrecht, dem gerechte Lösung Schwierigkeiten bereıtet
Rechte der elterlichen Gewalt un dem Unehelichenrecht Dıie vorliegenden Gesetzesvorschläge stimmen darın über-
steht heute die Neuordnung des Rechtes der Annahme C1IN, da{ß die Übertragung des Personensorgerechts oder

SCINCI Ausübung iındend sC1MHMh und das RücknahmerechtKındes Statt un: des Pflegekindverhältnisses der deut-
schen Bundesrepublik Vordergrund des Interesses Beide ausschließen soll Vereinzelt wird neben der Übertragung
geben die Möglichkeit heimatlose, famıilienlose und eltern- der tatsächlichen Personensorge der Übergang der ZSESELZ-
lose Kinder den schützenden Bereich Famiıulıie auf lichen Vertretung gefordert Weiterhin col] den Pflege-
eIt oder für dauernd überführen, un haben ZUuUr eıt eltern das echt eingeraumt werden, dem Kinde für die

Hiınblick auf die durch Krieg und Kriegstolgen gESTOFTEN Dauer des Pflegeverhältnisses den CISCNCH Namen
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